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Amtlicher Theil.
Gesetze; Derordnungen der Rrichsbehörden; Derträge.

In Verfolg Meiner Ordre vom 5. April 1898 bestimme Ich hierdurch: Mit Ihrer Vertretung
in den Kommando-Angelegenheiten Meiner Schutztruppen in den afrikanischen Schutzgebieten wird für den
Fall Ihrer Behinderung an Stelle des bieher damit beaustragt gewesenen Wirklichen Geheimen Legations-
raths Dr. v. Buchka der Wirkliche Geheime Legationsrath Dr. Stuebel, Tircktor der Kolonial Abtheilung
des Auswärtigen Amtes, beauftragt.

Drontheim, an Bord M. 0. „Hohenzollern“, den 18. Juli 1900.

(L. S.) (gez) Wilhelm I. R.
An den Reichskanzler.

Verordnung, betreffenddas strafgerichtliche Verfahren gegen Militärpersonen
der Kaiserlichen Schutztruppen.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c., verordnen auf
Grund des Artikels 11 § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 1896 wegen Abänderung des Gesetzes vom 22. März
1891 (R.-G.-Bl. S. 53), betreffend die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, und des Gesetzes
vom 9. Juni 1895 (R.-G.-Bl. S. 258), betreffend die Kaiserlichen Schutztruppen für Südwestafrika und
für Kamerun, im Namen des Reichs, was folgt:

§ 1.
Das strafgerichtliche Verfahren gegen die Migehörigen der Schutztruppen (§ 3 der Schutztruppen-

Ordnung) regelt sich nach den Vorschriften der Militärstrafgerichtsordnung für das Deutsche Reich vom

*) Auc dem „Reichs-Anzeiger“ Nr. 191 vom 13. August 1900.


